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Diese Vorsch]äge haben ältere und gewiegte Gerichtsbeamte gemacht, welChe 
die autori sierten Geometer ihres Bezirkes ken nend , bereits entschieden haben, daß 
.es viel ersprießlicher sein wird, daß die Stellen tec;hnischer Sachverständiger u.n
sere autorisierten Geometer einnehmen, umsomehr als ihnen dieses schon laut des 
Gesetzes von den staatlich befugten Technikern gebührt. AXTII. 

Eidesformel der Wü rttembergischen Feldmesser. 
au's dem 17. Jahrhund��t. . .. 

Der Sekretär der herzog! . Württembergischen Kammer Johann 0 e t  i n  i .e· r 
ber ich tet in seinem Buche d e  fi n i b u s r e g  u n d  i s über die Uestalh.1ng der Feld
messer : « Zu solchem Ampt wird ei n  frommer j redlicher / aufrechter / niechterer / 
eingezogener und bescheidener Mann / der ein geübter / trefflicher Meister der 
Ku nst ist / erfodert / dann es wird jhm in seiner Verrich tung und Außspruch / wie 
einem jeden Meister in se iner Kunst / Glauben z ugestel t . 

Derhalben soll
.
en die 'Feldmesser / ehe sie zu solchem Ampt ange nommen ./ ' 

von verständigen mit Fleiß examinirt, und wann sie für taugl ich erkant / umb 
mehrerer Sicherheit willen / daß man umb so viel an · er Redlichkeit u nd ge: 
tre\\re n Fleiß vergewissert / beaydiget und diese Form ungefährlich gebraucht 
werden : . . 

Ich Johann B u r g g s Burger zu F e i e r b ach / gelobe und schwere . zu Got t  
dem A l lmächtigen / daß i�h al les / was von · cfes Durchleuch�igsten' Fü_rsten und 
Herren Herrn Eberharden Hertzogen zu \Virten berg .und Teck 1 meine� Gnäd igsten 
Fürsten und Herren / AmptJeuten / auch einem .Ehrsamen 9ericht allhie / m ir in 
me inem anbefohlenen Ampt und erlernter Kunst autfgetragen / oder sonsten von 
meriniglichen und einem jeden . insonderheit von mir erfordert und begehrt wird / ' 
mi t  getrewem Fleiß auff m!ch nehmen / u nd nach meinem besten Verstand und 
Wissens'chafft / und diU Lands gemeinen Ordnunge.n / _Satzungen S t a t u t e n  / und  
üblichem Gebrauch und Gewohnheit gemäß / verrichten /,die besorgende Stritt · und . 
Irrungen zwischen den Partheyen / so viel i:nüglich hinlegen :· einem \den das 
seinige /  was jhme von Recht und Billigkeit wegen gebührt /' aus· re.chtem Gpmd 'der 
Kunst unpartheyisch zuscheiden und darmessen / und ,' .hie�innen mein_e Dienst dem 
armen so \vol ; -als dem reichen / und dem reichen ·wie dem armen umb die . Ge- ' 
bühr erweisen' / und niemanden. übernehmen / und in. diesem allen kein falsch noch 
Argelüst - oder eigen Nutzen 1 gebrauchen / und also handlen und '�erfahren will / 
wie einem frommen / redlichen Meister dieser Kunst wol. anstehet / ich . es im Rech

ten · u �1d am J ü :lgsten Gericht gegen Gott zu verantworten getrawe / getrew1icli 
und ungefährlich , •) 


